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Auf telefonische Nachfrage wurde der Anwendungsbereich des § 10 des Asylbewerberleistungs-
gesetzes erläutert. Insbesondere wurde der Anwendungsbereich des § 10a Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG), der die örtliche Zuständigkeit für Leistungen nach dem AsylbLG regelt, 
erörtert. Weiterhin wurde auf entsprechende Fachliteratur des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge verwiesen. 

 

 

 

Ende der Bearbeitung 

Wissenschaftliche Dienste 

Kurzinformation 

Informationen zur Kostentragungspflicht nach dem Asylbewerberleis-

tungsgesetz (AsylbLG) 


